
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

Zur 27. Änderung der Bebauungsplanänderung Nr. 124,   
Kennwort: "Stadtberg - Fürstenstraße"  

 
 
I. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach 

BauNVO 

 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, 

ausnahmsweise im allgemeinen Wohngebiet zulässigen 
Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
ausgeschlossen. 

 
1.2 Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein 

zulässigen Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe sind gemäß § 
1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.  

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
2.1 Die Grundflächenzahl von 0,4 darf durch die 

Grundflächen der im § 19 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauNVO 
bezeichneten Anlagen um nicht mehr als 50 % 
überschritten werden. 

 
3. Begrünung / Bepflanzung 
 
3.1 Zur Durchgrünung des Gebietes sind je 200 qm 

Grundstücksfläche mind. ein standortgerechter, 
heimischer Laubbaum (StU mind. 12 cm, in 1 m Höhe 
gemessen) (z.B. Buche, Eiche, Erle, Esche, Birke) oder 
zwei Obstbäume zu pflanzen. 

 
3.2 Die nicht befestigten Grundstücksflächen sind 

strukturreich bzw. naturnah mit standortgerechten, 
heimischen Gehölzen zu gestalten und zu unterhalten. 

 
3.3  Der Bewuchs ist vor schädlichen Einwirkungen zu 

schützen. Abgängige Gehölze sind durch Neupflanzung 
in gleicher Art und Anzahl auf dem jeweiligen 
Grundstück zu ersetzen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
II. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 8 6 

BauO NW 
 
4. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung 
 
4.1 Erweiterungen der Gebäude sind der vorhandenen 

Bausubstanz bzw. dem Hauptbaukörper anzupassen. 
 
4.2 Die Höhe der Traufe darf höchstens betragen: 
 bei 1-geschossiger Bebauung  4,50 m 
 bei 2-geschossiger Bebauung  6,50 m 
 
4.3 Die Höhe des Firstes darf höchstens 9,60 m betragen. 
 

Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. 
Maßgebend hierfür ist der arithmetisch gemittelte Ge-
ländeanschnitt an den Außenwänden. Die Gebäudehö-
he wird also durch das arithmetische Mittel aus dem 
Herausragen der vier Gebäudeecken gebildet.  
Dies gilt auch für die Traufenhöhenbestimmung. 

 
4.4 Die Dachneigung darf 18° bis 45°betragen: 
  
4.5 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte 

der Trauf-änge des Gebäudes nicht überschreiten. Die-
ses Maß gilt auch für Dachflächenfenster. So genannte 
Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel der Trauf-
länge zulässig. 

 
4.6 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sind nicht voll zu 

versiegeln. Es ist durch Verwendung geeigneter Mate-
rialien eine weitgehende Ver-sickerung des Nieder-
schlagswassers zu ermöglichen.  
Zu empfehlen ist die Anwendung von Schotterrasen, 
Rasenkammer-steinen und Rasenfugenpflaster sowie 
die Befestigung von lediglich schmalen Fahrspuren mit 
begrüntem Zwischenraum. 

 
4.7 Die an die Trasse der Eisenbahn angrenzenden Flä-

chen müssen gegen die Bahnanlagen durch eine dau-
erhafte lückenlose Einfriedigung abgegrenzt werden. 

 


